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VORGESCHICHTE Nach dem Nein von Volk und Ständen zur Revision des Getreideartikels 
von 1929 in der Volksabstimmung von 1956 stellt sich für den Bund mit 
hoher Dringlichkeit die Frage, wie die Landesversorgung mit Brotgetreide 
zu verbraucherfreundlichen Preisen sichergestellt werden soll. Ende 
1957 läuft jene Übergangsordnung von 1952 ungenutzt aus, mit der die 
Bundesbehörden Zeit für eine Revision der Getreideordnung hatten ge-
winnen wollen (vgl. Vorlagen 107, 166, 178) und die – zum Beispiel mit ei-
nem Einfuhrmonopol des Bundes – stark in den Getreidemarkt eingreift. 
Ihr Wegfall würde den Bund auch der Kompetenz berauben, Ruch- und 
Halbweissbrot zu verbilligen und die Mühlenkontingentierung zur Erhal-
tung einer dezentralen Müllerei abschaffen. 

Der Bundesrat nimmt nach dem abschlägigen Volksentscheid als Ersatz-
lösung die Revision des bestehenden Getreidegesetzes in Angriff. Da 
diese nicht rechtzeitig abgeschlossen werden kann, beantragt der Bun-
desrat im Juli 1957, also gut fünf Monate vor Auslaufen der Übergangs-
ordnung, deren Verlängerung bis längstens 1960. Bereits Anfang Oktober 
nehmen die eidgenössischen Räte diese Verlängerung an und leiten sie 
der Volksabstimmung zu. Die Opposition in den eidgenössischen Räten 
beschränkt sich auf wenige Gegenstimmen. 

GEGENSTAND Gegenstand. Per Bundesbeschluss soll somit die verfassungsmässige 
Übergangregelung der Getreideordnung bis zum Inkrafttreten des revi-
dierten Getreidegesetzes, längstens aber bis Ende 1960 verlängert wer-
den. Ein Ja von Volk und Ständen ermöglicht die vorläufige Fortführung 
des Getreidemonopols, der Mühlenkontingentierung und der 
Weissmehlabgabe zur Verbilligung von Halbweiss- und Ruchbrot. 

ABSTIMMUNGSKAMPF Einzig der Landesring der Unabhängigen bekämpft die Verlängerung, an-
sonsten sprechen sich alle nationalen Parteien sowie auch der Gewerbe- 
und der Bauernverband für den dringlichen Bundesbeschluss aus. Auch 
die Migros schaltet sich an der Seite des LdU in den Abstimmungskampf 
ein.  

Die Befürworter erklären, dass die Verlängerung der Übergangsordnung 
der einzige Weg sei, in der Zeit bis zur Gesetzesrevision ein Rechtsva-
kuum zu verhindern. Unter Verweis auf die angelaufene Gesetzesrevision 
legen sie dar, der Bundesrat habe aus der Abstimmungsniederlage von 
1956 gelernt und schlage z.B. vor, die Mahlkontingente schrittweise ab-
zubauen. Sie warnen, ein Nein zur Übergangslösung hätte unmittelbare 
Folgen, insbesondere für den Brotpreis. Sie werfen der Migros auch ge-
schäftspolitisches Eigeninteresse vor, da Letztere ihr Getreide selbst 
mahlen wolle. Die damit verbundene Konzentration der Müllerei auf we-
nige Betriebe gefährde nicht nur die Landesversorgung im Kriegsfall, 
sondern auch das Bäckereigewerbe. 

Der LdU argumentiert, die bisherige Ordnung sei für Kriegszeiten geeig-
net gewesen, habe nun aber ausgedient. Dass sie den Bürgern nicht mehr 
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genehm sei, zeige sich am Nein zum dirigistischen Getreideartikel von 
1956. Die Verlängerung bezeichnet er als unnötig, weil die Abnahme des 
Getreides zu kostendeckenden Preisen und die Landesversorgung über 
andere gesetzliche Grundlagen sichergestellt sei. Und durch die freie 
Konkurrenz im Getreidehandel werde auch die Weissmehlabgabe zur 
Brotverbilligung obsolet. 

ERGEBNIS Volk und Stände gewähren dem Bund die zusätzliche Frist für die kriegs-
wirtschaftliche Getreideordnung klar: 62,7% der Stimmenden und fast 
alle Stände stimmen der Verlängerung mehrheitlich zu. Während in Genf 
die Zustimmung mit 83,3% Ja am deutlichsten ist, lehnt Appenzell 
Ausserrhoden als einziger Stand ab, bei einem Jastimmenanteil von 
45,9%. Die Stimmbeteiligung liegt mit 45,5% im ähnlichen Rahmen wie 
bei der Abstimmung über den Getreideartikel von 1956. 
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